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Insolvenzrecht: Personen | Institutionen | Verfahren

� untersteht den Weisungen
der Gläubigerversammlung

� verwertet das Schuldnervermögen

� organisiert die Schlussverteilung
aus dem Erlös der Verwertung

� überwacht die Durchführung des
Insolvenzplans

Insolvenzgericht
= Amtsgericht am Sitz

des Unternehmens

Insolvenzrichter

INSTITUTION

PERSONEN
fällt die Entscheidungen

Rechtspfleger führt das Verfahren durch

Schuldner Betroffener des Verfahrens

Gläubiger haben Forderungen gegenüber
dem Schuldner

➝ alle Gläubiger bilden die
Gläubigerversammlung

Insolvenzverwalter
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Insolvenzeröffnungsgründe

ÜBERSCHULDUNG
= Vermögen des Schuldners < Verbindlichkeiten

� Ansatz der
Liquidationswerte
im Vermögens-
status

� Liquidation der
Vermögenswerte

� Erlöse zur
Deckung der
Verbindlichkeiten

wichtige Faktoren:

� Auflösungs-
intensität

� Auflösungs-
geschwindigkeit

� Stufe 1:
Fortführungs-
prognose

� Stufe 2:
Erstellung eines
Finanzplans

� Wiederholung des
Prüfverfahrens,
solange eine
„rechnerische“
Überschuldung
vorliegt

Ermittlung der
modifizierten

Liquidität 2. Grades

ZAHLUNGSUNFÄHIGKEIT
= liquide Mittel < Verbindlichkeiten

Zerschlagungs-
prämisse

Fortführungs-
prämisse

zweistufig
alternative Prüfung

Wertbestimmung:

� nach Wiederbe-
schafffungswert

� nach
Substanzwert

� nach Zeitwert

betriebswirtschaft-
liche Analyse

kriminalistische
Analyse

Überprüfung von
„Warnzeichen“, die
erfahrungsgemäß
auf eine Zahlungs-

unfähigkeit
hinweisen.
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SCHULDNER

Überschuldungdrohende ZahlungsunfähigkeitZahlungsunfähigkeit

Eigen-/Fremdantrag beim Amtsgericht ➝ Richterentscheidung

Einsetzung vorläufiger Verwalter (Masse deckt Verfahrenskosten) Ablehnung mangels Masse

Verfahren ist beendet –
das Unternehmen

wird aus dem
Handelsregister gelöscht

Insolvenzplan Insolvenzverwalter

Eigenverwaltung Fremdverwaltung

Insolvenzverwalter

Planverfahren

Quotenfestlegung

Verteilung

Unternehmen besteht weiter

Liquidation

Verwertung der Vermögensgegenstände

Beschluss Gläubigerversammlung

Unternehmensinsolvenzverfahren

Verteilung
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Verbraucherinsolvenzverfahren

Gläubiger 2

Gläubiger 1

Gläubiger 3

Restschuldbefreiung

kommt zustande
= Verfahren ist beendet

Versuch einer
außergerichtlichen Schuldenbereinigung

kommt zustande
= Verfahren ist beendet

kommt nicht zustande

STUFE
1

STUFE
2

Versuch einer  gütlichen Einigung zwischen
Schuldner und Gläubigern durch das Gericht

Verbraucherinsolvenzverfahren (vereinfacht)

Wohl-
verhaltens-

periode
Schuldner Treuhänder

kommt nicht zustande

Antrag auf Restschuldbefreiung

Versagung

Eigenantrag des Schuldners


